
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/9/27 1R182/10g
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 Veröffentlicht am 27.09.2010

Norm

ECG §16

ECG §18

1. ECG § 16 heute

2. ECG § 16 gültig ab 17.02.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 182/2023

3. ECG § 16 gültig von 01.01.2002 bis 16.02.2024

1. ECG § 18 gültig von 01.05.2022 bis 16.02.2024 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 182/2023

2. ECG § 18 gültig von 01.01.2021 bis 30.04.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 148/2020

3. ECG § 18 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2020

Rechtssatz

Aufgrund massiver Warnungen und Hinweise ist der Betreiber einer Versteigerungsplattform im Internet verp9ichtet,

auf die nachgewiesenen Verstöße gegen die selbst aufgestellten Nutzungsbedingungen mit einer Aberkennung des

Powerseller-Status zu reagieren zumindest bis zur Klärung und der über den Vorwürfe Verkäufer (hier:

Lieferschwierigkeiten udgl) eine zeitweise Verkaufs sperre zu verhängen. Die P9icht zur Aberkennung des

Powersellerstatus bzw zur (vorläuCgen) Sperrung des Verkäufers führt bei Untätigkeit des Plattformbetreibers zur

Haftung für Schäden im Betrugsfall, die ein Käufer erleidet, der auf die Seriosität des Powersellers vertraut.
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